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1 Allgemeines

Diese Qualitätsrichtlinie beschreibt gegenüber den 
bestehenden normen erhöhte anforderungen für 
Dämmstoffe aus Pu-hartschaum zur Verwendung 
in wärmedämm-Verbundsystemen (wDVs). wDVs 
sind bauprodukte (bausätze) im sinne der baupro-
duktenverordnung (bauPVo).

Diese Qualitätsrichtlinie ersetzt daher nicht den 
Verwendbarkeitsnachweis des jeweiligen wDVs, der 
vom systemanbieter zu erbringen ist. Die Vorgaben 
der allgemeinen bauaufsichtlichen zulassung bzw. 
der allgemeinen bauartgenehmigung (abz/abg) des 
wDVs sind maßgeblich. Detaillierte Dämmstoffeigen-
schaften sind in der regel im nichtöffentlichen teil 
hinterlegt. sie werden in der Verantwortung des 
systemherstellers fremdüberwacht.

Dämmstoffhersteller und systemanbieter können 
bilateral privatrechtlich weitere anforderungen ver-
einbaren, die über diese wesentlichen eigenschaf-
ten und die angaben in dieser Qualitätsrichtlinie 
hinausgehen.

alle systemkomponenten werden über den syste-
manbieter geliefert.

2 Beschreibung

Pu-hartschaum bezeichnet gemäß Din en 13165 
eine familie von Dämmprodukten aus duroplasti-
schem hartschaumstoff mit überwiegend geschlos-
senzelliger struktur. Die bezeichnung Pu-hart-
schaum schließt Pir- und Pur-hartschäume mit oder 
ohne Kaschierung/beschichtung (Deckschichten) mit 
ein.

Die eigenschaften der Produkte mit diffusionsdich-
ten Deckschichten, diffusionsoffenen Deckschichten 
und Produkten ohne Deckschichten sind weitgehend 
identisch. in einigen Details muss aber aus bauphy-
sikalischen gründen (z. b. Diffusion) oder anwen-
dungstechnischen gründen (z. b. beständigkeit von 
Deckschichten, Verwendung von Dübeln) differen-
ziert werden.

2.1 Qualitätsüberwachung

Die bewertung und überprüfung der leistungs-
beständigkeit (assessment and Verification of  
constancy of Performance, aVcP) erfolgt mittels 
system 1+ nach anhang V der Verordnung (eu)  
nr. 305/2011. Din en 13172 soll entsprechend be-
rücksichtigt werden.

Die Qualitätsüberwachung umfasst eine werkseige-
ne Produktionskontrolle im jeweiligen herstellwerk 
sowie eine fremdüberwachung, Produktprüfung 
und zertifizierung jeweils durch eine Dakks-akkredi-
tierte stelle (Deutsche akkreditierungsstelle).

Die mitglieder des iVPu führen eine zusätzliche 
Qualitäts- und marktüberwachung durch. sie basiert 
auf einer freiwilligen Vereinbarung zwischen dem 
Pu-hersteller und der Qualitätsgemeinschaft Poly-
urethan-hartschaum (ügPu, www.uegpu.de). Das 
freiwillige zertifizierungsprogramm erfüllt die an-
forderungen an eine typ 5 – Produkt-zertifizierung 
nach Din en iso/ice 17067. es ist als Produktzertifi-
zierung zu verstehen, bei der für jeden Produkttyp 
alle zertifizierten eigenschaften an einer entnom-
menen Produktprobe geprüft und erfüllt werden 
müssen.

in Deutschland stehen Pu-Dämmstoffprodukte mit 
pure-life siegel zur Verfügung; diese sind emissions-
geprüft und zertifiziert. Die hersteller lassen die 
werkseigene Produktionskontrolle jährlich über-
wachen. Die entnahme der Dämmstoffe für die 
emissionsuntersuchung erfolgt durch unabhängige, 
akkreditierte Prüf- und zertifizierungsstellen. Das 
emissionsverhalten der entnommenen Produkte 
wird beim fraunhofer wKi nach Din cen/ts 16516 
geprüft und gemäß wKi-Ps-ePuD-001 bewertet. 
Der Prüfstandard wKi-Ps-ePuD-001 orientiert sich 
an den einschlägigen normativen und gesetzlichen 
anforderungen in Deutschland, frankreich und 
belgien, sowie an den emissionsgrenzwerten des 
zeichens „blauer engel“ (ral-uz 132 für wärme-
dämmstoffe).  
https://www.wki.fraunhofer.de/de/fachbereiche/
qa/puez/zertifizieren.html
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3 Kennzeichnung

Dämmstoffe aus Pu-hartschaum nach Din en 13165 
werden ce-gekennzeichnet.

beispieletikett (unverbindlich): 

4 Produktspezifikation

nachfolgende Qualitätsmerkmale werden für werk-
mäßig hergestellte Produkte aus Pu-hartschaum mit 
oder ohne Kaschierung/beschichtung festgelegt.

4.1 Biegefestigkeit

Die biegefestigkeit wird nach Din en 12089 (Verfah-
ren b) bestimmt. in abhängigkeit von der befesti-
gung gelten die folgenden mindestanforderungen: 

Keine anforderung festgelegt.

4.2  Brandverhalten

Dämmstoffe aus Pu-hartschaum entsprechen min-
destens der Klasse e nach Din en 13501-1.

4.3 Längen- und Breitentoleranzen

länge und breite werden nach Din en 822 be-
stimmt. Die zulässigen abweichungen betragen:

länge: ± 2 mm 
breite: ± 2 mm

4.4 Dickentoleranzen

Die Dicke wird nach Din en 823 bestimmt. Die zuläs-
sigen maximalen abweichungen betragen:

für Dicken ≤ 120 mm: ± 2 mm 
für Dicken > 120 mm: ± 3 mm

4.5 Dimensionsstabilität

Die Dimensionsstabilität im normalklima Ds(n) wird 
nach Din en 1603 bestimmt. Die zulässige maximale 
abweichung beträgt:

Keine anforderung festgelegt.

Die bestimmung der Dimensionsstabilität bei defi-
nierten temperaturbedingungen Ds(70,90) erfolgt 
nach en 1604. Die zulässige maximale abweichung 
beträgt:

≤  2 % für länge, breite und Dicke 

4.6 Druckfestigkeit/Druckspannung

Die Druckfestigkeit/Druckspannung bei 10 % stau-
chung wird nach Din en 826 bestimmt. Die zulässige 
Druckfestigkeit/Druckspannung beträgt:

≥ 100 kPa

4.7 Ebenheit

Die ebenheit wird nach Din en 825 bestimmt. Die 
zulässige maximale abweichung beträgt:

≤ 3 mm

4.8 Rechtwinkligkeit

Die rechtwinkligkeit wird nach Din en 824 be-
stimmt. Die zulässige maximale abweichung beträgt:

± 2 mm/m

4.9 Rohdichte

Die rohdichte wird nach Din en 1602 bestimmt. Die 
zulässige maximale rohdichte beträgt:

Keine anforderung festgelegt.

Hersteller NN

DoP Nr. xxxxx.CPR.2020-10

 

λD = 0,023 W/(m∙K)

dN = 120 mm

RD = 5,20 m²∙K/W

RtF E

λD = 0,023 W/(m∙K)

DS(-20,-)2

DLT(2)5

CS(10\Y)120

TR100

Nenndicke Format

Nennmaß 1000 x 500 mm

Deckmaß 1000 x 500 mm

Nennmaß 0,50 m²

Deckmaß 0,50 m²

Inhalt

Nennmaß 2,00 m²

Deckmaß 2,00 m²

xxxx notifiziertes Prüflabor

17

Wärmedurchlass-

widerstand unter Einfluss 

von Wärme, Witterung, 

Alterung / Abbau

Kenncode des Produkttyps xxxx

Brandverhalten

Wärmedurchlass-

widerstand

DS(70,90)3

harmonisierte Norm

1

120

Haftbrücke FIW xxxx

EN 13165:2012+A2:2016

RD = 5,20

4

mm

Platten

unkaschiert siehe Chargen-Nr.

Platte

Fläche

Abmessungen und Inhalt

Verwendungszweck

Zug- / Biegefestigkeit

Druckfestigkeit

Beschichtung

Wärmedämmung für Gebäude / ThIB

m²∙K/W

Deckschicht Herstellwerk Herstelldatum
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4.10 Scherfestigkeit

Die scherfestigkeit wird nach Din en 12090 bei einer 
Prüfdicke von 60 mm bestimmt. Die zulässige scher-
festigkeit beträgt:

≥ 30 kPa

4.11 Schermodul

Der schermodul wird nach Din en 12090 bei einer 
Prüfdicke von 60 mm bestimmt. Der zulässige scher-
modul beträgt:

≥ 350 kPa

4.12 Wärmeleitfähigkeit

Die bemessungswerte der wärmeleitfähigkeit λb der 
Dämmstoffe aus Pu-hartschaum zur Verwendung 
in wDVs werden auf grundlage des deklarierten 
nennwerts λD gemäß der leistungserklärung des 
herstellers nach Din 4108-4 tabelle 2 ermittelt. Die 
bemessungswerte λb sind herstellungs- und/oder 
dickenabhängig. 

bemessungswerte der wärmeleitfähigkeit  
λb = nennwert der wärmeleitfähigkeit λD +  
0,001 w/(m·K)

0,024 w/(m·K) ≤ λb ≤ 0,028 w/(m·K)

4.13 Wasseraufnahme

Die kurzzeitige wasseraufnahme wird nach Din  
en 1609 (Verfahren a) bestimmt. Die zulässige maxi-
male wasseraufnahme beträgt:

≤ 0,3 kg/m²

Die langzeitige wasseraufnahme wird nach Din en 
12087 bestimmt. Die zulässige maximale wasserauf-
nahme beträgt:

Keine anforderung festgelegt. 

4.14 Wasserdampfdiffusion

Die wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ wird 
nach Din en 12086 bestimmt. Der zulässige bereich 
beträgt:

40 ≤ μ ≤ 200

Der einfluss von Kaschierungen oder beschich-
tungen ist gesondert zu berücksichtigen. es können 
entweder tabellenwerte nach Din 4108-4 oder 
messwerte nach Din en 12086 angegeben werden.

4.15 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

Die zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene wird 
nach Din en 1607 bestimmt. in abhängigkeit von 
der befestigung gelten die folgenden mindestanfor-
derungen:

geklebte und gedübelte wDVs: ≥ 50 kPa 
geklebte wDVs: ≥ 80 kPa

5 Plattenformate

5.1  Abmessungen

länge:  ≤ 1250 mm 
breite:  ≤ 625 mm

andere formate sind möglich und können verein-
bart werden.

5.2 Plattenoberflächen/Kantenausbildung 

im allgemeinen werden die oberflächen der Pu- 
Dämmplatten glatt und die Kanten stumpf oder mit 
stufenfalz-Profil ausgebildet. weitere Kantenformen 
sind möglich. sie können zur Verwendung in wDVs 
mit einer Kaschierung/beschichtung hergestellt 
werden.

6 Rohstoffe

Keine anforderung festgelegt.
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7 Umweltdaten

7.1 Umweltproduktdeklaration 

Die Ökobilanzdaten der Pu-Dämmplatten für wDVs 
werden im rahmen einer verifizierten umwelt-Pro-
duktdeklaration (environmental Product Declara-
tion, ePD) nach Din en 15804 und iso 14025 auf 
basis der Produktgruppenregel (Product category 
rule, Pcr) „werkmäßig hergestellte Dämmstoffe aus 
schaumkunststoffen“ nachgewiesen, z. b.: 

ePD-iVP-20220220-ibe1-De für Pu-Dämmplatten aus 
blockschaumstoff

ePD-iVP-20210002-ibe2-De für Pu-Dämmplatten mit 
mineralvlies-Deckschicht

ePD-iVP-20210001-ibe2-De für Pu-Dämmplatten mit 
50 μm aluminium-Deckschicht

ePD-iVP-20210003-ibe2-De für Pu-Dämmplatten mit 
aluminium-mehrlagen-Deckschicht

7.2 Verwertung/Entsorgung 

Die aktuellen abfallschlüssel für die Verwertung und 
entsorgung von z. b. baustellenverschnitt lauten:

Dämmmaterial ohne anhaftungen: 170604 
Dämmmaterialien mit anhaftungen: 170904  
(gemischte bauabfälle)

abfallwirtschaft fällt in die zuständigkeit der  
bundesländer. einschlägige regelungen sind zu 
beachten.
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Zusammenfassung

festgelegte Produkteigenschaften von Pu-Dämmstoffen zur Verwendung in wDVs nach dieser  
Qualitätsrichtlinie:

Produktmerkmale Norm Qualitätsrichtlinie PU-Hartschaum

biegefestigkeit
Din en 12089 
(Verfahren b)

k. a.

brandverhalten Din en 13501-1 Klasse e

längen- und breitentoleranzen Din en 822
breite: ± 2 mm 
länge: ± 2 mm

Dickentoleranzen Din en 823
für Dicken ≤ 120 mm: ± 2 mm 
für Dicken > 120 mm: ± 3 mm 

Dimensionsstabilität 
Din en 1603 
Din en 1604

bei Ds(n): k. a.
bei Ds(70,90): ≤ 2 %

Druckfestigkeit bzw. Druckspannung Din en 826 ≥ 100 kPa

ebenheit Din en 825 ≤ 3 mm

Plattendicke k. a.

rechtwinkligkeit Din en 824 ± 2 mm/m

rohdichte Din en 1602 k. a.

scherfestigkeit Din en 12090 ≥ 30 kPa

schermodul Din en 12090 ≥ 350 kPa

wärmeleitfähigkeit (bemessungswert)
Din 4108-4
(tabelle 2)

0,024 w/(mK) ≤ λb ≤ 0,028 w/(m·K) 

wasseraufnahme bei kurz zeitigem teilweisem  
eintauchen

Din en 1609  
(Verfahren a)

≤ 0,3 kg/m²

wasseraufnahme bei lang zeitigem teilweisem  
eintauchen

Din en 12087 k. a.

wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl Din en 12086 40 ≤ μ ≤ 200

zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene Din en 1607
geklebte wDVs: ≥ 80 kPa

geklebte und gedübelte wDVs: ≥ 50 kPa
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3. auflage 
stand: Juni 2024 

herausgeber:  
Verband für Dämmsysteme, Putz und mörtel e. V.
und 
iVPu industrieverband Polyurethan-hartschaum e. V.

alle informationen erfolgen nach bestem wissen und gewissen und ohne 
gewähr. eine haftung ist ausgeschlossen. 

Die Qualitätsrichtlinien für Dämmstoffe zur Verwendung in wärme-
dämm-Verbundsystemen (wDVs) sind eine unverbindliche empfehlung. 
copyright 2024. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit vorheriger 
schriftlicher genehmigung des VDPm.

Verband für Dämmsysteme,
Putz und mörtel e. V.
reinhardtstraße 14
10117 berlin
info@vdpm.info
www.vdpm.info

industrieverband  
Polyurethan-hartschaum e. V.
heilbronner straße 154
70191 stuttgart
ivpu@ivpu.de
www.daemmt-besser.de

Dieses Dokument dient lediglich als anhaltspunkt und bietet nur einen 
überblick zur beurteilung von Qualitätsrichtlinien für Dämmstoffe zur 
Verwendung in wärmedämm-Verbundsystemen (wDVs) aus Polyurethan- 
hartschaum (Pu-hartschaum). es erhebt weder einen anspruch auf 
Vollständigkeit noch auf die exakte auslegung der bestehenden rechtsvor-
schriften. es ersetzt nicht das studium der relevanten richtlinien, gesetze 
und Verordnungen. weiter sind die besonderheiten der jeweiligen Produkte 
sowie deren unterschiedliche einsatzmöglichkeiten zu berücksichtigen. Von 
daher ist bei den in diesem Dokument angesprochenen beurteilungen und 
Vorgehensweisen eine Vielzahl weiterer Konstellationen denkbar.


